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ZO— Stück.

Montag den ao ! «. Julius 1807.

. Edictalvorladung.

hat brr Schul. Reetor Wiskemann und seine Schwester, Demviselle Catharine Elisa«
V' beth Wiskemann, am rgten December 1794 ein Testament errichtet, worinnen sie sich

wechselseitig zu Erden eingesezt, dem Längstlebenden aber die Demviselle Anne Christine Eli
sabeth Schuchard dahier dergestalt substituiré haben, daß diese sämtliche Grundstücke, mit
Rücksicht eines prxlegati, an der Testatoren nächste Anverwandte, so wie selbige zur Zeit
des Todes des Längstlebenden von ihnen Testatoren, ad Intestato succrdiren würden, als ein
Fideicommiß abzutreten, jedoch lebenslang den Nresbrauch davon zu beziehen habe. Da
nun erwehnter Rector Wiskemann nach seiner Schwester am öten März »804, und ohnlängst
die Fiduciaria mit Tode abgegangen, hochpreisliche Regierung auf Instanz des Herrn Pfar

 rer Wiskemann und dessen Geschwistere zu Ehrsten aber mir den Auftrag ertheilt hat, die
fideicommissarischen Erben obengedachter Immobiliar«Verlassenschaft zur Angabe und Be
gründung ihrer erbschaftlichen Ansprüche ediLtaluer vorzuladen und wegen der Auseinander
setzung, so wie über die etwa dabey vorfallende Rechtshändel zu erkennen, so werden alle
und jede, welche an der Jmmobiliar.Verlaffenschaft des dahier verstorbenen Schul-RectoriS
Wiskemann ein Erbrecht zu haben vermeynen, hiermit bey Strafe der Ausschliefung verab-
ladet, im Termine Donnerstag den 27ten August Morgens y Uhr im Kloster Wilhelm! vor
mir zu erscheinen und ihre Nothdurft vorzubeugen. Witzenhausen am zten Julii 1807.

plümcke.
Vorladungen der Gläubiger.

I) Nachdem man von Amtswegen nöthig findet, den Schuldrnzustand des Einwohners Henrich
Kratzenbrrg zu Kehrenbach gerichtlich zu untersuchen ; so werden dessen sämtliche sowohl
bekannte als unbekannte Gläubiger ediÄaliter vorgeladen, in dem ad Hquidandum credita auf
Dienstag den r8ten Jul. h. , anberaumten Termin vor hiesigem Amt zu erscheinen, ihre
Forderungen sub prejudicio prxclufl ad protocollum anzuzeigen und hierauf weitere rechtli
che Verfügung zu erwarten. Melsungen den roten Jun. 1307.

Aus Hess. Iustiy-Amt das. Heuser.
r) Alle und jede bekannte und unbekannte Gläubiger des kürzlich dahier verstorbenen Weiß-

gerber Henrich Henkells und dessen Wittib werden hierdurch öffentlich aufgefordert und vör-
geladen, ihre Forderungen in Termino Mitwochen den raten August vor hiesigem Stadtge
richt entweder in Person, oder durch genugsam Bevollmächtigte zu liquibirrn, unter der
Verwarnung, daß die Ausbleibenden von diesem Verfahren gänzlich ausgeschlossen werden
sollen. Homberg den agterr Iunii 1807.

Hess. Stadtgericht daselbst. In Ldew Bauer.
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